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Covid 19 – Pandemie – Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes in Kitas 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch im Rahmen der in den vergangenen Wochen schrittweise ausgeweiteten Kita-Betreuung 

gab es kein akutes Infektionsgeschehen in den Kitas. Diese erfreuliche Entwicklung eröffnet die 

Möglichkeit, weitere Schritte hin zum Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung zu gehen. Der 

Senat hat daher mit der aktuellen Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung für 

den Bereich der Kindertagesbetreuung die Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes be-

schlossen. 

Ab dem 18. Juni 2020 sind alle Kinder mit einem Betreuungsanspruch nach dem Hamburgi-

schen Kinderbetreuungsgesetz wieder zu betreuen. Die bisherigen Regelungen zu den Alters-

grenzen entfallen. Damit der Übergang in die Phase des eingeschränkten Regelbetriebs mög-

lichst gut gelingt, können ggf. die individuellen Betreuungszeiten angepasst werden, sofern dies 

aus betrieblicher Sicht zwingend erforderlich ist. Mit dieser Regelung wird ermöglicht, dass die 

Personalsituation in Ihrer Einrichtung Berücksichtigung bei der Angebotsgestaltung finden kann. 

Dafür ist es erforderlich, dass Sie eine Regelung im Einvernehmen mit den Eltern treffen. 

Dabei gilt: Jedes Kind soll an mindestens drei Tagen und in einem Umfang von mindestens 20 

Stunden pro Woche die Angebote der Kindertagesbetreuung nutzen können.  

Wir bitten Sie daher, wie bereits in den vergangenen Wochen, flexible Lösungen zu finden, um 

den Bedürfnissen der Kinder und Eltern ebenso wie den derzeitigen besonderen Hygieneanfor-

derungen gerecht zu werden.  

Bitte informieren Sie alle Eltern über die Einführung des eingeschränkten Regelbetriebs. Hierfür 

haben wir ein Informationsschreiben beigefügt. Eltern erhalten Informationen daneben stets 

unter www.hamburg.de/kita. 

Aktuelle Informationen für Sie als Fachkräfte stellen wir Ihnen unter www.hamburg.de/infos-

fuer-kitas bereit. Die Inhalte dort werden regelmäßig überarbeitet und an die aktuelle Be-
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schlusslage angepasst. Den vollständigen Text der aktuellen Rechtsverordnung finden Sie wei-

terhin unter https://www.hamburg.de/verordnung/.  

Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation Sie weiterhin vor erhebliche Herausforderung 

stellt und es einer sehr umfassenden Kommunikation mit allen Beteiligten bedarf. Ich möchte 

Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir bei einer weiterhin positiven Entwicklung 

des Infektionsgeschehens in absehbarer Zeit in einem nächsten Schritt auch den Regelbetrieb 

wieder ermöglichen wollen.  

Für Ihr Engagement, Ihren Einsatz und Ihre Kreativität bei der Gestaltung Ihres Angebotes un-

ter diesen besonderen Umständen, für Ihre Fürsorge gegenüber den Kindern und Eltern aber 

auch gegenüber Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchten wir Ihnen an dieser Stelle 

noch einmal ganz herzlich danken.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Dirk Bange 
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